
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1994/1/18 10ObS259/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.01.1994

Norm

ASVG idF bis 31.12.191 vor 50.ASVGNov BGBl 1991/676 §117 Abs3

Rechtssatz

Sowohl beim Familiengeld als auch beim Taggeld handelte es sich um vom Krankengeld abgeleitete Leistungen, die ein

vom Krankengeldanspruch Ausgeschlossener nicht beanspruchen konnte.
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